
Falls der Newsletter nicht richtig dargestellt wird, klicken Sie bitte hier. 
 

 

   

 

 

  

 

Online SHK-Kongress 2020 – reservieren Sie sich bereits heute den 26.6.2020 

Aufgrund der Untersagung der Durchführung des diesjährigen SHK-Kongresses in Landshut 
durch die Bayerische Staatsregierung, hat Ihr Fachverband SHK Bayern nach Lösungen 
gesucht, die geplanten Inhalte des Kongresses für Sie nutzbar zu machen. Daher führen wir 
am 26.6.2020 in der Zeit von 9:00 – 13:00 Uhr den SHK-Kongress in einer Onlineversion 
durch. Es sind fünf Themen aus den Bereichen Technik, Betriebswirtschaft, Recht und 
Spenglerei geplant. Eine genaue Themenübersicht erhalten Sie mit einem nachfolgenden 
Sonder-Newsletter sowie im modifiziert erscheinenden SHK-Kongressheft 2020.  

 Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unserer Einladung zur Teilnahem an diesem ersten 
virtuellen SHK-Kongress mit realen und sofort Praxis verwertbaren Inhalten teilnehmen 
würden. 

 

 

 

Checkliste für Betriebe zu Verhaltensweisen im öffentlichen Raum 

 In einer kurzen Übersicht haben wir in einem PDF-Dokument die wichtigsten 
Verhaltensregeln im öffentlichen Raum in der Corona-Krise für Sie zusammengefasst.  

 

 

 

Desinfektionsmittel und Schutzmasken 

Die FG SHK Bayern bietet an: Händedesinfektionsmittel und Mund-Nasen-Masken, das Bestellformular 
finden Sie hier und in der nächsten Ausgabe der SHK Info 

  

https://www.haustechnikbayern.de/index.php?id=695
https://www.haustechnikbayern.de/fileadmin/fvshk/redakteure/Betriebswirtschaft/Marketing/Tabellarische_UEbersicht_zum_Verwenden_von_Mund_Nasen_und_Schutzmasken_Version_2_27.4.2020.pdf
https://www.haustechnikbayern.de/fileadmin/fvshk/redakteure/Betriebswirtschaft/Marketing/BestellformularDesinfektionsmittelGesichtsmaske.pdf
https://www.haustechnikbayern.de/
https://haustechnikbayern.de/?id=288&cmd=unsubscribe&aC=###SYS_AUTHCODE###&rid=###SYS_TABLE_NAME###_###USER_uid###


  

 

 

Halbzeit bei der Kesseltauschkampagne 

Anfang März startete in Bayern die Kampagne des Fachverbands SHK Bayern für die 
Endkunden unserer SHK-Innungsfachbetriebe. Der bisherige Erfolg gibt uns recht - das 
Angebot wird von privaten Kunden und deren Handwerkspartnern sehr gut angenommen. 
Für Sie als Innungsmitglied gibt es exklusiv bis Ende Juni noch die Möglichkeit, Ihren Kunden 
beim Tausch des Gasgerätes einen Kostenvorteil von 200,- Euro brutto zu gewähren. Wichtig 
für Sie als teilnehmender Betrieb ist eine aktive E-Mailadresse! 
 
Den Aktionsflyer mit einer genaueren Beschreibung des Ablaufs finden Sie hier. Ein für diese 
Aktion erstellter Film zeigt die Vorteile und die Teilnehmer. Die Webseite zu dieser Aktion 
heißt www.kesseltauschaktion.de.  

 

 

Zentralverband ZVSHK und BG Bau bieten weitere Musterschreiben und Vorlagen zur 
Corona-Pandemie 

Neben dem umfangreichen Downloadangeboten zu Corona des Fachverbandes SHK-Bayern 
sei für Hilfesuchende auch auf die Seiten der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft 
www.bgbau.de und unseres Zentralverbandes www.zvshk.de hingewiesen.  

Während auf der BG-Seite Vorlagen für Aushänge und Unterweisungen sogar 
gewerkespezifisch und in einschlägigen Fremdsprachen zu finden sind, bietet der 
Zentralverband ergänzend Hinweise zu Bauverträgen und Muster z.B. für entsprechende 
Behinderungsanzeigen an. 

 

 

 

Muster der Fachunternehmerbescheinigung im Zusammenhang mit der 
Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken 
genutzten Gebäuden 

 Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit Schreiben vom 31. März 2020 die 
Muster der Fachunternehmerbescheinigung im Zusammenhang mit der Steuerermäßigung 
für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden 
veröffentlicht.  
 
Danach sind für die Bescheinigung nach § 35c Absatz 1 Satz 7 EStG die amtlich 
vorgeschriebenen Muster I und II zu verwenden. Vom Inhalt, Aufbau und von der 
Reihenfolge der Angaben darf nicht abgewichen werden. Eine individuelle Gestaltung der 

https://www.haustechnikbayern.de/fileadmin/fvshk/redakteure/Betriebswirtschaft/Marketing/Kesseltausch_2020-Bayern_Folder.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lpAJvhLE0MQ
http://www.kesseltauschaktion.de/
http://www.bgbau.de/
http://www.zvshk.de/


Felder für die Bezeichnung des ausführenden Fachunternehmens und des Bauherrn sowie 
eine Ergänzung der Bescheinigungen um ein zusätzliches Adressfeld sind hingegen zulässig.  
 
Die Ausstellung der Bescheinigung erfolgt für den bzw. die Eigentümer des 
Wohngebäudes/der Wohnung. In Fällen des Miteigentums an einem Wohngebäude/einer 
Wohnung bedarf es der Angabe der Miteigentumsanteile. Einzelheiten, insbesondere zu den 
zu bescheinigenden Angaben, sind dem BMF-Schreiben in unserem Download-Bereich zu 
entnehmen. 
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